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Nachgefragt bei Joe A. Manser

«Wir haben nichts anderes
erwartet»

Sarah Fasolin

Ein Jahr nach Inkrafttreten des

Behindertengleichstellungsgesetzes

(BehiG) zieht Architekt
und Rollstuhlfahrer Joe A. Manser
eine ernüchternde Bilanz: Wo

nicht interveniert wird, passiert in

der Regel nichts.

Ein fahr ist das Behindertengleichstellungsgesetz

(BehiG) in Kraft. Hat

sich der öffentliche Raum schon

wesentlich verändert?

Joe Manser: Das BehiG hat bis jetzt
noch keine grosse Wirkung entfaltet.

Wir merken bis jetzt erst, dass das

Thema «Behindertengerechtes Bauen»

nun ernster genommen wird. Da diese

Gebäude, zu denen die Baugesuche

jetzt aufliegen, noch nicht gebaut sind,

sieht man eine Veränderung erst in ein

paar Jahren.

Sind die Beratungsstellen nun eifrig
dabei, Einsprachen einzugeben?

Manser: Es ist ganz unterschiedlich:

Das Instrument der Einsprache, das

durch das BehiG ja auch erst möglich

wurde, ist an verschiedenen Orten

schon angewandt worden. Besonders

die Beratungsstellen in den Kantonen

Solothurn, Schwyz und Zürich haben

Einsprachen gemacht. Insgesamt

waren es in der Schweiz rund 50

letztes Jahr.

Wenn man also nicht mit Argusaugen

die Bautätigkeiten verfolgt, wird

das Gesetz nicht umgesetzt?

Manser: Genau. Wir haben aber auch

nichts anderes erwartet. Das ist immer

so mit neuen Gesetzen. Es gibt aber

auch ein positives Beispiel: Der Kanton

St. Gallen hat schon zu Beginn des

letzten Jahres Informationsmaterial

verfasst, das erklärt, wie das BehiG in

Ergänzung mit dem kantonalen

Baugesetz gehandhabt werden muss.

Wo passiert am wenigsten?
Manser: Wir haben festgestellt, dass in

den meisten welschen Kantonen das

BehiG noch keine grosse Beachtung

fand.

Ist das nicht frustrierend?
Manser: Doch, schon; aber so läuft es

nun mal. Das Gesetz ist das eine, die

Umsetzung das andere. Es braucht

Kleinarbeit vor Ort. Wir haben deshalb

in allen Kantonen regionale Beratungsstellen

für behindertengerechtes Bauen

eingeführt. Die letzte, im Kanton Uri,

wird im Mai ihre Arbeit aufnehmen.

Diese sind nicht nur beratend, sondern

auch lobbyistisch tätig und klappern je

nachdem alle Baugesuche ab. Dafür

könnten wir gut auch die Unterstützung

der betagten Leute brauchen, die

von behindertengerechten Bauten

ebenfalls profitieren.

Alle Baugesuche abklappern, kann je

nachdem einen beachtlichen Aufwand

bedeuten. Wie viele kommen aber

effektivfür das BehiG in Betracht?

Manser: Wir gehen davon aus, dass

zwischen 12 000 und 15 000 Baugesuche

im Jahr in den Geltungsbereich des

BehiG fallen. Unsere Erfahrung zeigt,

dass man bei der Hälfte dieser Fälle

Einsprache machen müsste, weil die

Behindertengerechtigkeit nicht

gewährleistet ist. Dem steht nun die

Zahl von 50 gemachten Interventionen

gegenüber.

Für den öffentlichen Verkehr ist eine

Umsetzungsfrist von 20 Jahren gesetzt.

Ist davon im Alltag schon etwas

spürbar?
Manser: Im ÖV hat schon vor dem

BehiG ein Umdenken stattgefunden -

der Prozess ist denn in diesem Bereich

auch am weitesten fortgeschritten. Es

hängt vielerorts nur noch davon ab,

wann die bestehenden Busse ersetzt

werden müssen.

Was finden sie nach wie vor mühsam,

wenn sie mit dem Rollstuhl

unterwegs sind?

Manser: Dass viele Publikumseinrichtungen

wie Restaurants noch nicht

zugänglich sind. Von den 1800

Restaurants in der Stadt Zürich haben

etwa 100 ein Rollstuhl-WC. Auch viele

kleine Läden sind für Rollstuhlfahrer

nach wie vor nicht nutzbar. Wir
schätzen, dass schweizweit von den

150000 bestehenden Gebäuden, die für

die Öffentlichkeit gedacht sind, bloss

ein Drittel auch für Rollstuhlfahrer

erreichbar sind. Ich denke, dass es

deshalb noch etwa 50 Jahre dauert, bis

auch die anderen zwei Drittel umgebaut

sind.

Joe A. Manser ist Architekt und Leiter der Schweizer

Fachstelle für Behindertengerechtes Bauen in Zürich,

www.hindernisfrei-bauen.ch
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